Speichern

Drucken Zurlicksetzen

Anschrift des Versorgungswerks

Eingangsstempel (Rentenversicherungstrager)

Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)

Versicherungsnummer ‘

(soweit bekannt)

50,1 1

Kennzeichen ‘

Mitgliedsnummer des Versorgungswerks

Eingangsstempel des Versorgungswerks

Versorgungswerk der Rechtsanwalte
in Berlin

Schliterstr. 42

10707 Berlin Weitergabe | Deutsche Rentenversicherung Bund

L 1| an =——=> | 10704 Berlin

1 Angaben zur Person

Name Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsname Friihere Namen

Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehorigkeit (ggf. frihere Staatsangehérigkeit bis)
o mannlich weiblich

Geburtsort (Kreis, Land)

StraBe, Hausnummer Telefonisch tagsuber zu erreichen (Angabe freiwillig)

Postleitzahl Wohnort Telefax, E-Mail (Angabe freiwillig)

2 | Angaben zur ausgelibten Erwerbstatigkeit

Ich bin

:‘ angestellt, berufsspezifisch beschaftigt als

Arbeitgeber (Name, Anschrift) Beginn der Beschéftigung

Beginn der Tatigkeit
:‘ arbeitnehmeréhnlich tatig (z. B. freier Mitarbeiter) ‘
(Bitte Fragebogen V023 beifugen) \ \ L1

—| selbsténdig und pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung nach Beginn der Versicherungspficht
| ‘ | ‘ | | |

§ 4 Abs. 2 SGB VI

3 Erklarung des Antragstellers

Ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bzw. Satz 5 SGB VI aufgrund

:‘ meiner gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft in der berufsstandischen Kammer

Name, Ort Mitglied seit
| | ‘ | | |
Datum
:‘ ab dem frihestmdglichen Zeitpunkt |:| ab \ ‘ \ ‘ L1
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

bitte wenden
Befreiung § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI (Rechtsanwalte) - Stand: 01/09


Administrator
Versorgungswerk der Rechtsanwälte
in Berlin

Schlüterstr. 42

10707 Berlin


4 Erklarung des Versorgungswerks

Name der berufsstandischen Kammer

:‘ Der Antragsteller ist aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Mitglied der
Die Pflichtmitgliedschaft in dieser Kammer bestand fur die Berufsgruppe am Beschaftigungsort bereits vor dem 01.01. 1995

Die Pflichtmitgliedschaft des Antragstellers beruht nicht auf einer die Befreiung ausschlieBenden Erweiterung des Kreises der
Pflichtmitglieder der Kammer.

Datum

Der Antragsteller ist seit / ab L ‘ \ ‘ I kraft Gesetzes Mitglied unseres Versorgungswerks. Er hat ab Beginn
der Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI fUr Zeiten, fir die ohne diese Befreiung Beitrdge an die gesetzliche Renten-
versicherung zu zahlen wéren, einkommensbezogene Pflichtbeitrdge analog §§ 157 ff. SGB VI zu zahlen.

Stempel des Versorgungswerks

Unterschrift des Versorgungswerks

Ort, Datum

5 Erklarung des Arbeitgebers

ED Dem Antragsteller wird bestétigt, dass er in unserer Kanzlei als Rechtsanwalt tétig ist.

Stempel des Arbeitgebers

Unterschrift des Arbeitgebers

Ort, Datum

ED Dem Antragsteller wird bestétigt, dass er in unserem Unternehmen / Verband als Rechtsanwalt tatig ist.
weiter bei Ziffer 5.3

5.3 ] Nachfolgende Stellen- und Funktionsbeschreibung erfolgt in Kenntnis des anliegenden Hinweisblattes:

Stempel des Arbeitgebers

Unterschrift des Arbeitgebers

Ort, Datum




Hinweise fir nichtanwaltliche Arbeitgeber zu den Merkmalen einer anwaltlichen Tatigkeit

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI kénnen Beschéftigte fir eine Beschéftigung, wegen der sie aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung Mitglied einer berufssténdischen Versorgungseinrichtung und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied
einer berufsstandischen Kammer sind, von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden. Die
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist tatigkeitsbezogen. Die Zulassung als Rechtsanwalt reicht allein nicht aus.

Bei Rechisanwélten ist Voraussetzung, dass sie eine dem Kammerberuf entsprechende berufsspezifische Tétigkeit,
d. h. eine fiir einen Rechtsanwalt typische anwaltliche Berufstatigkeit ausiiben. Das Befreiungsrecht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGB VI kann auch Rechtsanwalten zustehen, die bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber beschéftigt sind, wenn sie
dort eine fir einen Rechtsanwalt typische Tatigkeit ausiiben. Nicht entscheidend ist, dass diesen Rechtsanwilten nach
§ 46 Abs. 1 BRAO das Auftreten vor Gerichten oder Schiedsgerichten fiir ihren Arbeitgeber ausdriicklich nicht erlaubt ist.

Zu den Kriterien, nach denen sich die anwaltliche Tatigkeit von der juristischen Tatigkeit abgrenzen lasst, gehdren die
Tétigkeitsfelder Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsgestaltung und Rechtsvermittiung. Diese vier Tatigkeits-
felder missen im Hinblick auf die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht von dem beschéitigten Rechtsanwalt kumulativ
abgedeckt werden, wobei die Gewichtung der einzelnen Felder in Abhéngigkeit von der Art der ausgeiibten Beschaftigung
unterschiedlich sein kann.

Um die eine anwaltiche Tétigkeit beschreibenden unbestimmten Begriffe zu prézisieren, kénnen jedem dieser vier
Tétigkeitsbereiche einige Aktivititen zugeordnet werden, die als charakteristisch fiir das jeweilige Arbeitsfeld angesehen werden.

Rechtsberatung

- die unabhéngige Analyse von betriebsrelevanten konkreten Rechtsfragen

- die sebstandige Herausarbeitung und Darstellung von Losungswegen und Lésungsméglichkeiten vor dem spezifischen
betrieblichen Hintergrund

- das unabhéngige Bewerten der Lésungsméglichkeiten

Rechtsentscheidung

- das auBenwirksame Auftreten als rechtskundiger Entscheidungstréger verbunden mit einer von Arbeitgeberseite
umschriebenen eigenen Entscheidungskompetenz. Ausreichend ist eine wesentliche Teilhabe an Abstimmungs- und
Entscheidungsprozessen im Unternehmen.

Rechtsgestaltung
- das selbsténdige Fiihren von Vertrags- und Einigungsverhandiungen mit den verschiedensten Partnern des Arbeitgebers

Rechtsvermittiung

- das miindliche Darstellen abstrakter Regelungskomplexe vor groBeren Zuhdrerkreisen
- die schrifliche Aufarbeitung abstrakter Regelungskomplexe
- die Bekanntgabe und Erlduterung von Entscheidungen im Einzelfall

Sofern Sie der Auffassung sind, dass lhr Mitarbeiter in der bei Ihnen ausgeitbten Beschéaftigung die Merkmale einer anwaltlichen
Tétigkeit erfllt, bitten wir Sie, im Antragsformular die Erkidrung unter Ziffer 5 auszufiillen und zu unterschreiben und mit Hilfe der
Stellen- und Funktionsbeschreibung die von Ihrem Mitarbeiter ausgetibte Tatigkeit zu beschreiben.

Da die Befreiung tétigkeitsbezogen ist, bitten wir den Wechsel des Atbeitsfeldes auch nach erfolgter Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht dem Rentenversicherungstrager unverziiglich anzuzeigen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf
§ 28p Abs. 1 SGB IV hin. Sollte sich im Rahmen einer Betriebspriifung durch die Deutsche Rentenversicherung ergeben, dass
die Befreiungsvoraussetzungen tatséchlich nicht gegeben sind, werden die nicht gezahlten Pilichtbeitrage zur gesetzlichen
Rentenversicherung nacherhoben, wobei der Arbeitgeber den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil der Renten-
versicherungsbeitrége allein in voller Héhe zu zahlen hat.

Hinweisblatt Befreiung Rechtsanwilte - Stand: 05/11 bitte wenden



Auszugsweiser Wortlaut der Gesetzestexte

§6 SGB VI
Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Von der Versicherungspflicht werden befreit
1. Beschattigte und selbsténdig Tétige fiir die Beschaftigung oder selbstindige Tatigkeit, wegen der sie aufgrund einer durch
Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer 6ffentlich-rechtlichen Versicherungs-

einrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe (berufsstandische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft
gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsstindischen Kammer sind, wenn

a) am jeweiligen Ort der Beschéaftigung oder selbstandigen Tétigkeit fiir ihre Berufsgruppe bereits vor dem 1. Januar
1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der berufsstandischen Kammer bestanden hat,

b) fir sie nach ndherer MaBgabe der Satzung einkommensbezogene Beitrage unter Berticksichtigung der Beitragsbe-
messungsgrenze zur berufsstandischen Versorgungseinrichtung zu zahlen sind und

¢} aufgrund dieser Beitrage Leistungen fiir den Fall verminderter Erwerbsfahigkeit und des Alters sowie fiir Hinterbliebene
erbracht und angepasst werden, wobei auch die finanzielle Lage der berufsstandischen Versorgungseinrichtung zu
berticksichtigen ist,

2.-4. ..

(1a-1b) ...

(2) Die Befreiung erfolgtauf Antrag des Versicherten, in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 auf Antrag des Arbeitgebers.
(3) Uber die Befreiung entscheidet der Trager der Rentenversicherung, nachdem in den Failen

1. des Absatzes 1 Nr. 1 die fir die berufssténdische Versorgungseinrichtung zustandige oberste Verwaltungsbehérde,

2. '

das Vorliegen der Voraussetzungen bestétigt hat.

(4) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt wird,
sonst vom Eingang des Antrags an.

(5) Die Befreiung ist auf die jeweilige Beschaftigung oder selbsténdige Tétigkeit beschrénkt. Sie erstreckt sich in den Fallen des
Absatzes 1 Nr. 1 und 2 auch auf eine andere versicherungspfiichtige Tatigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigenart oder vertraglich

im Voraus zeitlich begrenzt ist und der Versorgungstrager fiir die Zeit der Tétigkeit den Erwerb einkommensbezogener
Versorgungsanwartschaften gewahrleistet.

§ 172 SGB VI
Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit

(1)

(2) Fur Beschétftigte, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 von der Versicherungspflicht befreit sind, tragen die Arbeitgeber die Halfte
des Beitrags zu einer berufsstndischen Versorgungseinrichtung, héchstens aber die Halfte des Beitrags, der zu zahlen wére,
wenn die Beschéftigten nicht von der Versicherungspflicht befreit worden waren.

@) - @) ..

§ 28p SGB IV
Priifung bei den Arbeitgebern

(1) Die Trager der Rentenversicherung priifen bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten
nach diesem Gesetzbuch, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen, ordnungsgeman erfiillen:
sie prifen insbesondere die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der Meldungen (§ 28a) mindestens alle vier Jahre. Die
Prifung soll in kiirzeren Zeitabsténden erfolgen, wenn der Arbeitgeber dies verlangt. Die Einzugsstelle unterrichtet den fiir den
Arbeitgeber zusténdigen Trager der Rentenversicherung, wenn sie eine alsbaldige Priifung bei dem Arbeitgeber fir erforderlich
halt. Die Priifung umfaBt auch die Lohnunterlagen der Beschéftigten, fiir die Beitrdge nicht gezahlt wurden. Die Tréger der
Rentenversicherung erlassen im Rahmen der Priifung Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragsh&he in der
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsidrderung einschlieBlich der Widerspruchs-
bescheide gegentiber den Arbeitgebern; insoweit gelten § 28h Absatz 2 sowie § 93 in Verbindung mit § 89 Absatz 5 des Zehnten
Buches nicht. Die landwirtschaftlichen Krankenkassen nehmen abweichend von Satz 1 die Priifung fiir die bei ihnen versicherten
mitarbeitenden Familienangehérigen vor.

@-011) ..
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